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[DATE]



[bookmark: _Hlk175128092]Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte von [SCHOOL NAME],

Das Bundesbildungsgesetz schreibt vor, dass alle Schulen, die Mittel aus Titel I, Teil A, erhalten, die Eltern/Erziehungsberechtigten über ihr Recht informieren müssen, sich über die beruflichen Qualifikationen der Lehrkräfte und des Hilfspersonals (auch Unterrichtsassistenten, pädagogische Assistenten oder Lehrerassistenten genannt) ihres Kindes zu informieren. Eine Aushilfskraft bietet akademische oder andere Unterstützung für Schüler unter der direkten Aufsicht einer Lehrerin oder eines Lehrers.  

Unsere Schule erhält finanzielle Unterstützung aus Titel I, Teil A, und wir teilen Ihnen diese Informationen auf Anfrage gerne mit. Wenn Sie diese Informationen anfordern, werden wir Ihnen so schnell wie möglich die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

1. Ob die Lehrerin oder der Lehrer Ihres Kindes: 
a. die Anforderungen der Oregon-Lizenz für die Klassenstufen und Fachgebiete, die die Lehrkraft derzeit unterrichtet, erfüllt; 
b. im Rahmen eines Notfalls oder eines anderen provisorischen Status unterrichtet, durch den die Qualifikationen oder Zulassungs-/Befähigungskriterien in Oregon aufgehoben wurden; und 
c. die Lehrkraft auf dem Gebiet unterrichtet, für das sie ihre Zulassung erhalten haben.

2. Ob Ihr Kind von einer Aushilfskraft betreut wird und, falls ja, welche Qualifikationen dieses hat.

Wenn Sie Informationen über die Qualifikationen der Lehrerin oder des Lehrers bzw. der unterrichtenden Aushilfskraft Ihres Kindes anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an [CONTACT NAME] unter [[PHONE NUMBER & EMAIL]. 

Unsere Schule setzt sich für den Erfolg aller Schüler ein.  Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei unseren Bemühungen, Ihrem Kind die beste Ausbildung zu vermitteln.

Mit freundlichen Grüßen,
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